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Ortgemeinde Winnweiler
Donnersbergkreis

Bebauungsplan
"Jakobstraße / Lohnsbachpark"

Bebauungsplanvorentwurf

W 18 006 E/R

Höhenschichtlinien

Maßangaben in Meter

bestehende Grundstücksgrenze

10.0

KENNZEICHNUNGEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

P Parkplätze öffentlich

Zweckbestimmung:

LEGENDE

Art der baulichen Nutzung

Mischgebiete (§ 6 BauNVO)

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen / Private Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

(§ 9 Abs.7 BauGB)

286.00

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

MI

(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

öffentliche Grünfläche

Grünflächen

bestehende Böschung

Baugrenze

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 
(§ 9 Abs.1 Nr.13 und Abs.6 BauGB)

oberirdisch 

unterirdisch

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §16 BauNVO)

1 2

3 4

5 6

1. - Gebietsart

2. - Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

3. - Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß

4. - Geschoßflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß

5. - Bauweise / zulässige Hausformen

6. - Dachform / Dachneigung mit Mindest- und Höchstmaß

Anordnung der Nutzungsschablone

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Übersichtskarte o.M.

 Bebauungsplan
"Jakobstraße / Lohnsbachpark"

Ortsgemeinde Winnweiler

Zweckbestimmung:

Sportplatz

Parkanlage

Dauerkleingärten

private Grünfläche

Zweckbestimmung:

PP Parkplätze Privat

SONSTIGE PLANZEICHEN

Umgrenzung von Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

(§ 5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Wasserflächen

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Reglung des Wasserabflusses

offene Bauweiseo

7 7. - Firsthöhe (FH) als Höchstmaß

Sondergebiet "Medizinische Versorgung"SO

A1 Ausgleichsmaßnahmen

A2 Ausgleichsmaßnahmen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

Planungen, Nutzungsregelungen Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

Gw Gehweg

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern
(§ 9 Abs.1 Nr.25b und Abs.6 BauGB)

    Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des
    Maßes der baulichen Nutzung innerhalb eines Baugebietes

(z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)


